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Petition 
 
 
 
 
Berücksichtigung der IAO-Kernübereinkommen im kommunalen 
Beschaffungswesen 
 
Der Gemeinderat wird eingeladen, im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens alle Lieferantin-
nen, Lieferanten, Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer darauf zu verpflichten, bei der Aus-
führung des Auftrags die Bestimmungen der Kern-Übereinkommen der Internationalen Arbeits-
Organisation (IAO) und der nationalen Gesetzgebung einzuhalten. 
 
Begründung 
Bund, Kantone und Gemeinden beschaffen pro Jahr für rund 34 Milliarden CHF verschiedenste Wa-
ren, Dienst- und Bauleistungen. Diese Summe entspricht 25% der Staatsausgaben und etwa 8% des 
Bruttoinlandsprodukts. Diese gewichtige Nachfragemacht bedeutet Verantwortung. Das öffentliche 
Beschaffungswesen kann dazu beitragen, um die gesamte Gesellschaft zur nachhaltigen Entwicklung 
anzuleiten und die Lebensqualität der Menschen nicht nur lokal, sondern weltweit zu verbessern. 
 
Bereits heute enthält das Beschaffungsrecht gewisse soziale Kriterien: So darf ein Auftrag beispiels-
weise nur an Anbieterinnen und Anbieter vergeben werden, welche die Gleichbehandlung von Frau 
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit gewährleisten. Der Bund fasst die Instrumente zur Umset-
zung ökologischer und sozialer Normen im öffentlichen Beschaffungswesen unter dem Begriff «Integ-
rierte Produktepolitik» (IPP) zusammen. 
 
Produkte und Dienstleistungen sollen über ihren gesamten Lebenszyklus (Planungs-, Herstellungs-, 
Nutzungs- und Entsorgungsphase) hohen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Anforderungen 
genügen, wie der Bundesrat in seinem Strategiebericht Nachhaltige Entwicklung 2002 dargelegt und 
in seiner Bilanz 2007 bekräftigt hat. Es ist insofern anerkannt, dass öffentliche Beschaffungen politisch 
gestaltet werden sollen. 
 
Seither hat der Bundesrat seine Absicht bekräftigt, dem Aspekt der sozialen und ökologischen Anfor-
derungen bei Beschaffungen auch in der laufenden Revision des Beschaffungsrechts Rechnung zu 
tragen. Namentlich sollen zumindest die acht von der Schweiz ratifizierten Kernübereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen von den Anbiete-
rinnen und Anbietern eingehalten werden müssen. Die IAO hat diese Übereinkommen 1998 zum 
menschenrechtlichen Grundstandard erhoben. Sie müssen auch von Staaten eingehalten werden, die 
sie nicht ratifiziert haben. 
 
Sie betreffen u.a. das Vereinigungsrecht, das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Verbot der 
Zwangsarbeit, das Verbot der Kinderarbeit sowie die Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz. Die Pflicht 
zur Einhaltung der IAO-Kernübereinkommen ist mit dem WTO-Recht vereinbar und hat nichts mit Pro-
tektionismus zu tun. 
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Damit kann das öffentliche Beschaffungswesen zu einem fairen Welthandel beitragen, von dem die 
Menschen in den Industrieländern und in den Ländern des Südens gleichermassen profitieren. Unter 
verschärften Wettbewerbsbedingungen verhindert nur ein fairer Handel, dass soziale und ökologische 
Dumpingangebote bei uns KMU aus dem Markt werfen und unsicheren, schlecht bezahlten Arbeits-
verhältnissen Vorschub leisten. 
 
Nur bei einem wirtschaftlichen Gedeihen der Länder des Südens und menschenwürdigen Arbeitsbe-
dingungen für alle kann die Armut in diesen Ländern bekämpft und den Ursachen für Migration und 
Terrorismus der Boden entzogen werden. Dazu muss die Schweiz einen Beitrag leisten. 
 
Was für das Beschaffungswesen des Bundes gilt, ist auch für Kantone und Gemeinden gültig. Darum 
soll die kantonale / städtische / kommunale Submissionsverordnung im Gleichschritt mit der Bundes-
gesetzgebung angepasst werden. Dies rechtfertigt sich um so mehr, als Kantone und Gemeinden mit 
einem Anteil von 38% beziehungsweise 43% am jährlichen Beschaffungsvolumen der öffentlichen 
Hand die grössten Auftraggeber sind, weit vor dem Bund mit einem Anteil von 19%.  
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